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Fabrikant das Unrecht einsah und damit ein Vergleich hat
erzielt werden können. Die deutsche Nachahmungsfirma
spricht darin dem schweizerischen Unternehmen ihr Be-
dauern aus und verpflichtet sich u. a., nebst den sehr
erheblichen Kosten für alle Umtriebe, pro Stück DM 3.20

«Lizenzgebühr» für von ihr in den Handel gebrachte Pull-
over dieses Modells zu bezahlen. Ferner wird sie allfällige
Forderungen, die von Kunden der Schweizer Firma wegen
der Lieferungen des kopierten Musters geltend gemacht
werden (Verletzung von Exklusivitätsvereinbarungen usw.),
voll decken.

Dieser Fall, da schweizerische Muster- und Modellrechte
der Textilbranche verletzt worden sind, zeigt einmal mehr,
in welch hohem Maße die Gefahr besteht, daß schweize-
rische Schöpfungen kopiert werden. Die Kopisten sind
allerdings oft nicht nur im Ausland, sondern auch im In-
land zu suchen. So wird der wirtschaftliche Erfolg einer
firmeneigenen Entwicklung geschmälert oder gar unter-
graben, besonders dann, wenn die Kopierfirma die Fertig-

erzeugnisse noch unter den Originalpreisen anbietet, weil
sie keine Kosten für Entwürfe usw. zu bestreiten hat.
Auf dem Weltmarkt hat sich die schweizerische Wirkerei-
und Strickereiindustrie aber namentlich dank ihrer origi-
nellen Kreationen durchgesetzt, und die originellen Krea-
tionen sind es auch, die ihr erlauben, gegenüber der schar-
fen ausländischen Konkurrenz auf dem Inlandmarkt be-
stehen zu können. Daher sind die schweizerischen Fabri-
kanten gehalten, gegen alle Imitatoren — sowohl aus-
ländische wie inländische — unerbittlich und hart vorzu-
gehen. Der skizzierte Fall dürfte deshalb gleichzeitig eine
Warnung an die Adresse all jener Hersteller sein, die
glauben, ihr Angebot billigst durch die Kopierung der
Schöpfungen der Konkurrenz auf der modischen Höhe
zu halten. Ganz abgesehen von den finanziellen Konse-
quenzen eines solchen Vorgehens, deklassiert sich ein
Kopist aber auch moralisch und schließt sich selbst aus
dem Kreise jener Industriellen aus, denen Rechtmäßigkeit
und Fairness oberstes Geschäftsprinzip bedeutet.

Kontrolle von Luftverunreinigung. — Die Kontrolle von
Luftverunreinigung durch Anwendung heterogener Kata-
lyse wird durch ein neuartiges amerikanisches Verfahren
erreicht, das nunmehr auch in Westdeutschland Eingang
findet. Das sogenannte KAVAG-Verfahren ermöglicht eine
katalytische Verbrennung, d. h. einen Oxydationsprozeß
bei niedriger Temperatur, durch welchen verunreinigte
industrielle Abgase aller Art in geruch- und farbfreie,
harmlose Gase umgewandelt werden. Oft ist diese Um-
Wandlung mit einer Wärmerückgewinnung verbunden.

Katalytische Verbrennung tritt ein, wenn oxydierbare
Abgase über einen stationären Katalysator geleitet wer-
den. Im Gegensatz zur direkten Flammenverbrennung ist
die katalytische Abgasvernichtung immer vollkommen,
ohne Rücksicht auf Verunreinigungskonzentration.

Der Prozeß findet Verwendung u. a. bei der Herstellung
synthetischer Fasern, Harze, in Verarbeitungsbetrieben
für Asphalt und andere Teerprodukte, in chemischen Wer-
ken, Drahtemaillierwerken, Lackierungsbetrieben, Lack-
und Farbenherstellern,^ Ofenbaufirmen und Industrieofen-
benutzern. (KAVAG Katalytische Verbrennungsgesell-
schaft bmH., Gondsroth/Hessen, Zweigwerk der Catalytic
Combustion Corporation, Detroit/USA — Anfragen sind
zu richten an: Berg.-Ing. F. I. Bachofen, Frankfurt/Main,
Windmühlenstraße 5.) H. H.

J. P. Hemberg Aktiengesellschaft erzeugt PERLON. —
Der Aufsichtsrat der J. P. Bemberg AG., Wuppertal-Bar-
men, hat im Einvernehmen mit dem Vorstand der Ver-
einigten Glanzstoff-Fabriken AG. in seiner heutigen Sit-
zung einem Projekt zur Aufnahme der Erzeugung von
PERLON-Fäden zugestimmt.

Damit wird Bemberg — eine Organgesellschaft der Ver-
einigten Glanzstoff-Fabriken AG. — auf diesem Gebiet
in das Produktionsprogramm des Gesamtunternehmens
einbezogen. Der Absatz der erzeugten PERLON-Fäden
wird daher auch nach Inbetriebnahme der Anlage, die in
etwa 1 Jahren erfolgt, über die Verkaufsorganisation
der Vereinigten Glanzstoff-Fabriken AG. erfolgen. Das
Produktionsprogramm von Bemberg, das gegenwärtig die
Erzeugung von Cuprogarnen und Folien im Wuppertaler
Werk sowie eine Weberei in Augsburg umfaßt, wird da-
mit erstmalig um eine Sparte synthetischer Chemiefäden
ergänzt.

Die Verwaltung der Vereinigten Glanzstoff-Fabriken
AG. teilt bei der Gelegenheit mit Rücksicht auf zahlreiche
Anfragen mit, daß sie nicht beabsichtigt, eine Verände-
rung ihres Beteiligungsverhältnisses bei Bemberg vorzu-
nehmen.

Personelles

Ehrenbürgerrecht für Ed. Meyer-Mayor Hugo Rhomberg 80 Jahre alt

Herr Ed. Meyer-Mayor, Fabrikant in Neu St. Johann, und
seine Frau erhielten das Ehrenbürgerrecht der Politischen
Gemeinde Krummenau im Obertoggenburg, zu der Neu
St. Johann, verbunden durch eine Brücke mit Neßlau, ge-
hört. Im Jahre 1916, also vor 45 Jahren, erwarb Herr Meyer
die ehemals Gnippersche kleine Buntweberei und entwik-
kelte sie dank seinem Wollen und Können zu einer der
schönsten im Lande. Als Verdienst- und Steuerquelle spielt
dieses neuzeitlich erweiterte und gestaltete Textilwerk na-
türlich eine entsprechende Rolle für die ganze Gemeinde,
welche das anerkennt. Vom Standpunkt der Devise aus:
«Ehre, wem Ehre gebührt» handelte auch deren Behörde,
wie seinerzeit die Vereinigung ehemaliger Webschüler von
Wattwil, die Herrn Meyer-Mayor zum Ehrenmitglied er-
nannte. Wir gratulieren!

In Dornbirn feierte kürzlich der technische Leiter der
Textilfabriken Franz M. Rhomberg, Dipl. Ing. Hugo Rhom-
berg, bei voller Gesundheit seinen 80. Geburtstag. Im Jahre
1905 übernahm er die technische Leitung des Familien-
Unternehmens und baute als Dampftechniker 1912 ein mo-
dernes Kesselhaus mit einer Gegendruck-Dampfmaschine
zur Verbreiterung der eigenen Energiebasis. Später elek-
trifizierte er die Spinnerei Rankweil, und nach 1945 be-
wältigte Ing. Rhomberg ein neues, weitgespanntes Investi-
tionsprogramm. Sein Erfindertalent beweisen mehrere in-
teressante Patente für Antriebe, Apparate und Maschinen,
die zum Teil heute noch betrieben werden. Bekannt wur-
den sein von Leitz in Wetzlar erzeugter Fadenzähler und
ein Filmdämpfer.
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